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Unterwegs in Europa 2010

Die Europäische Union erstreckt sich über den europäischen Kontinent von Lappland im Norden bis zum Mittelmeer und von der Westküste Irlands bis zu den Küsten Zyperns: eine große landschaftliche Vielfalt, die von felsigen Küsten bis zu feinen Sandstränden reicht, von fruchtbarem Weideland bis zu kargen Ebenen, von Seen und Wäldern bis zur arktischen Tundra.

Die Völker Europas mit ihren unterschiedlichen Traditionen, Kulturen und Sprachen machen 7 % der Weltbevölkerung aus. Von ihrem geschichtlichen Erbe zeugen prähistorische Höhlenmalereien, griechische und römische Denkmäler, die Architektur der Mauren, mittelalterliche Festungen, Renaissance-Paläste und Barockkirchen. Aber auch das moderne Europa mit seinen pulsierenden Städten, bunten Kulturveranstaltungen, seinen zahlreichen Winter- und Sommersportmöglichkeiten und seinen vielfältigen kulinarischen Spezialitäten zieht den Reisenden an.
Kein Wunder also, dass die Europäer das Reisen lieben – umso mehr, seit die meisten Pass- und Gepäckformalitäten abgeschafft wurden. In 16 EU-Mitgliedstaaten gilt dieselbe Währung, der Euro. Das erleichtert den Preisvergleich, und die Kosten und Unannehmlichkeiten des Geldumtauschs gehören der Vergangenheit an. Der Binnenmarkt mit mehr als 500 Millionen Menschen hat eine größere Auswahl und günstigere Preise ermöglicht. Für die meisten Europäer ist Reisen innerhalb der EU genauso einfach wie in ihrem Heimatland.
Diese Papiere brauchen Sie
EU-Bürger
Reisepass oder Personalausweis

An den EU-Binnengrenzen von 22 Mitgliedstaaten gibt es keine Kontrollen mehr. Ermöglicht hat dies das so genannte Schengener Übereinkommen, das Teil des EU-Rechts ist. Durch die Schengen-Bestimmungen wurden alle internen Grenzkontrollen aufgehoben, gleichzeitig aber wirksame Kontrollen an den EU-Außengrenzen und eine gemeinsame Visumpolitik eingeführt. Alle EU-Länder außer Bulgarien, Irland, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und Zypern sind Schengen-Vollmitglieder. Bei Reisen in diese fünf Länder benötigen Sie daher einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Island, Norwegen und die Schweiz sind zwar Schengen-Mitglieder, gehören aber nicht zur EU. 
Wenn Sie in das EU-Gebiet ein- bzw. aus dem EU-Gebiet ausreisen wollen, müssen Sie im Besitz eines gültigen Reisepasses oder Personalausweises sein.
Für den Fall, dass Sie sich ausweisen müssen, sollten Sie bei Reisen in der EU immer einen gültigen Reisepass oder Personalausweis bei sich tragen. Wenn die öffentliche Ordnung oder die nationale Sicherheit es erfordern, dürfen an den Binnengrenzen vorübergehend Kontrollen durchgeführt werden.

Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder entweder eigene Pässe oder Personalausweise besitzen oder in Ihrem Pass eingetragen sind.

Aufgrund von Abkommen mit Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz gilt für deren Bürger die gleiche Behandlung wie für EU-Bürger, d. h. sie benötigen für die Einreise in die EU lediglich einen Personalausweis oder Reisepass.

Visa

Für Reisen innerhalb der EU benötigen Sie kein Visum.

Nicht-EU-Bürger
Reisepass

Sie benötigen einen gültigen Reisepass.

Visa

Die Einreise in die EU ist für Staatsangehörige aus 34 Ländern visumfrei, vorausgesetzt, sie bleiben nicht länger als drei Monate. Zu diesen Ländern gehören Australien, Japan, Kanada, Kroatien, Neuseeland und die USA. Für die Einreise nach Irland und in das Vereinigte Königreich gelten andere Visumvorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall beim nächstgelegenen Konsulat eines EU-Landes.
Wurde Ihnen das Visum von einem Land erteilt, das die Schengen-Vorschriften vollständig anwendet, können Sie damit automatisch auch die anderen Schengen-Länder bereisen. Eine gültige Aufenthaltserlaubnis für eines dieser Schengen-Länder ist einem Visum gleichwertig. Für die Einreise in Nicht-Schengen-Länder benötigen Sie eventuell ein Visum.
Geld
Der Euro

Der Euro ist das gesetzliche Zahlungsmittel für rund 329 Millionen Menschen in 16 EU-Ländern: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern. Bulgarien, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Schweden und das Vereinigte Königreich gehören nicht zur Eurozone. Die acht Länder, die der EU im Jahr 2004 beigetreten sind, werden den Euro einführen, sobald sie dazu bereit sind. 
Das Euro-Symbol ist „€“. Die Euro-Scheine sind in allen Ländern identisch, die Münzen hingegen gestaltet jedes Land selbst. Eine Seite ist überall gleich, die andere trägt ein besonderes nationales Emblem. Alle Scheine und Münzen sind in der gesamten Eurozone einschließlich vieler Überseegebiete (z. B. Azoren, Ceuta und Melilla, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Kanarische Inseln, Madeira, Martinique, Mayotte, Réunion, St. Pierre und Miquelon) gültig.
Auch Monaco, San Marino und Vatikanstadt haben den Euro als ihre nationale Währung eingeführt. Daher dürfen sie eine gewisse Anzahl an Euromünzen mit ihren eigenen nationalen Seiten herausgeben. De facto wird der Euro auch in einigen Ländern und Gebieten wie Andorra, Kosovo oder Montenegro als Zahlungsmittel genutzt.
In europäischen Ländern außerhalb des Euroraums akzeptieren viele Hotels, Geschäfte und Restaurants, insbesondere in Touristenzentren, den Euro neben der Landeswährung, sind dazu jedoch gesetzlich nicht verpflichtet.

Bargeld und Kartenzahlung

Dank entsprechender EU-Regelungen können Sie heute überall in der EU zu denselben Bedingungen Geld am Automaten abheben, wie bei einer beliebigen Bank in Ihrem Heimatland, die nicht Ihre Hausbank ist. Für Lastschriften oder Zahlungen mit Kreditkarte in Euro zahlen Sie dieselben Gebühren wie zu Hause.  Allerdings legt jede Bank ihre eigenen Gebühren fest. 
Einkaufen

In der EU

Auf Ihren Reisen in der EU können Sie so viel einkaufen und mitnehmen, wie Sie möchten, sofern die Waren für Ihren persönlichen Bedarf und nicht für den Weiterverkauf bestimmt sind. Mehrwert- und Verbrauchsteuern sind im Kaufpreis enthalten, und in keinem anderen EU-Land können weitere Steuern erhoben werden.

Tabak und Alkohol
Jedes Land kann selbst Richtwerte für die Tabak- und Alkoholmengen festlegen, die für den persönlichen Verbrauch eingeführt werden dürfen. Führen Sie größere Mengen dieser Waren mit sich, müssen Sie eventuell nachweisen, dass diese tatsächlich für den persönlichen Verbrauch bestimmt sind, und den Kauf rechtfertigen. Die Richtwerte dürfen folgende Mengen nicht unterschreiten:
800 Zigaretten

400 Zigarillos

200 Zigarren

1 kg Tabak

10 Liter hochprozentige Alkoholika

20 Liter mit Alkohol angereicherter Wein (z. B. Port oder Sherry)

90 Liter Wein (davon höchstens 60 Liter Schaumwein)

110 Liter Bier

Vorübergehend gelten in einigen Ländern Beschränkungen für die Einfuhr von Zigaretten. So dürfen Reisende lediglich 200 Zigaretten aus Estland und Litauen nach Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Österreich, Schweden und das Vereinigte Königreich einführen. Dieselbe Beschränkung gilt für Reisende, die Zigaretten aus Bulgarien und Rumänien nach Dänemark, Deutschland, Schweden, Ungarn oder das Vereinigte Königreich mitbringen möchten.
Bei der Einreise in die EU

Wenn Sie aus einem Drittland in die EU einreisen, können Sie für Ihren persönlichen Bedarf folgende Mengen verbrauch- und mehrwertsteuerfrei mitbringen. Dies gilt auch, wenn Sie aus Gibraltar, von den Kanalinseln, den Kanarischen Inseln oder aus anderen Gebieten kommen, wo die Mehrwert- und Verbrauchsteuerbestimmungen der EU nicht anwendbar sind.

Alkoholische Getränke

1 Liter Spirituosen mit mehr als 22 Vol.- % oder

2 Liter mit Alkohol angereicherter Wein oder Schaumwein

4 Liter nicht schäumender (stiller) Wein

16 Liter Bier

Tabakerzeugnisse

Je nachdem, welches Land Sie besuchen, gelten unterschiedliche Höchstmengen für die Einfuhr von Tabakerzeugnissen. Den Ländern steht es frei, die unteren Höchstmengen nur auf Land- und Seereisende anzuwenden.

Obere Höchstmenge


Untere Höchstmenge

200 Zigaretten
oder

40 Zigaretten
oder
100 Zigarillos
oder

20 Zigarillos
oder
50 Zigarren
oder

10 Zigarren
oder
250 g Tabak


50 g Tabak

Sonstige Waren einschließlich Parfum
Reisende dürfen sonstige Waren im Wert von insgesamt bis zu 300 Euro pro Person einführen, Flug- bzw. Seereisende bis zu einem Warenwert von insgesamt 430 Euro. In einigen EU-Ländern gilt jedoch für Reisende unter 15 Jahren ein niedrigerer Freibetrag von 150 Euro.

Verbraucherschutz
Als Verbraucher genießen Sie in der gesamten EU bestimmte Grundrechte.
· Dank der EU-Vorschriften zur Nahrungsmittelkennzeichnung können Sie beim Einkauf eine bewusste Wahl treffen. Den Angaben auf der Verpackung ist üblicherweise zu entnehmen, ob Zutaten enthalten sind, die mit Allergien oder Intoleranzen in Verbindung gebracht werden. Geregelt ist auch, welche Produkte als „Bio“ bezeichnet werden dürfen und wie nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel zu verwenden sind.
· Um den Preisvergleich zu erleichtern, müssen die Supermärkte den Einheitspreis der Produkte – d. h. den Preis pro Kilo oder Liter – angeben.
· Bei kosmetischen Erzeugnissen ist anzugeben, wie lange sie nach dem Öffnen verwendet werden können. Achten Sie auf das entsprechende Symbol auf der Verpackung. Sonnenschutzmittel müssen neuerdings deutlicher gekennzeichnet sein. So wurden die Kennzeichnung des UV-A-Schutzes und die Begriffe zur Beschreibung des Schutzniveaus genormt und irreführende Begriffe wie „vollständiger Schutz“ verboten.
· Das EU-Recht bietet darüber hinaus Schutz bei Pauschalreisen und Timesharing-Verträgen.
Umweltschutz
Auch auf Reisen können Sie Ihren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten, etwa indem Sie auf Ihrem Handy Ihren „CO2-Fußabdruck“ verfolgen. Laden Sie hierzu kostenlos mobGAS (mobgas.jrc.ec.europa.eu) herunter und berechnen Sie, welche Auswirkungen Ihre täglichen Aktivitäten auf die Umwelt haben. Sie erhalten dort auch praktische Tipps, wie sie Ihren Fußabdruck verkleinern können. 
Achten Sie bei den alltäglichen Verbrauchsgütern von Seife und Shampoo bis zu Schuhen auf die Blume 

, das EU-Umweltzeichen, das auf umweltfreundlichere Produkte aufmerksam macht. Die Blume hilft auch bei der Suche nach umweltfreundlichen Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und Campingplätzen. Das Symbol besagt, dass in der Unterkunft der Energie- und Wasserverbrauch beschränkt, Abfall reduziert und erneuerbare Energiequellen genutzt werden.
Mit dem Auto

Führerschein

Ein gültiger Führerschein aus einem EU-Land wird in der gesamten EU anerkannt. In einigen Ländern müssen Sie neben Ihrem Führerschein die Zulassungspapiere mit sich führen.

Kfz-Versicherung

Wo immer Sie sich in der EU aufhalten, bietet Ihre Kfz-Versicherung stets die gesetzlich vorgeschriebene Mindestdeckung (Haftpflicht). Dies gilt auch für Island, Norwegen und die Schweiz. Wenn Sie im Inland vollkaskoversichert sind, sollten Sie prüfen, ob dieser Versicherungsschutz ebenfalls in anderen Ländern gilt.
Die grüne Versicherungskarte ist bei Reisen innerhalb der EU zwar nicht Pflicht, doch ist sie international als Versicherungsnachweis anerkannt und erleichtert die Schadensabwicklung nach einem Unfall. Wenn Sie die grüne Karte nicht mitnehmen, sollten Sie auf jeden Fall einen Versicherungsnachweis bei sich haben.
Bei Ihrer Versicherung erhalten Sie auch ein europäisches Formular für die Unfallmeldung, mit dem Sie einen Unfall im Ausland leicht protokollieren können.

Sicherheit im Straßenverkehr

In allen EU-Ländern ist das Anlegen von Sicherheitsgurten für alle Fahrzeugklassen, auch für Reisebusse und Minibusse, zwingend vorgeschrieben. Auch für Kinder müssen in PKW und LKW und – soweit möglich – auch in anderen Fahrzeugen geeignete Rückhalteeinrichtungen vorhanden sein.
Telefonieren am Steuer erhöht erheblich das Risiko eines Unfalls und ist in allen EU-Ländern mehr oder weniger ausdrücklich verboten.

Der höchstzulässige Blutalkoholgehalt liegt zwischen 0,2 und 0,8 Promille. In einigen Ländern ist Alkohol am Steuer ganz verboten.
Denken Sie daran, dass in Irland, Malta, dem Vereinigten Königreich und Zypern Linksverkehr herrscht und dass in einigen Ländern wie Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Portugal normalerweise „Rechts vor Links“ gilt.

Mit dem Flugzeug

Der europäische Binnenmarkt für den Luftverkehr hat zu einem Rückgang der Flugpreise und zu einem verbesserten Angebot von Fluggesellschaften und Dienstleistungen für Passagiere geführt. Die Leistung und Sicherheit des europäischen Luftverkehrs wird sich ab 2009 durch neue EU-Maßnahmen noch verbessern – die Flüge sollen sicherer, umweltfreundlicher und kosteneffizienter werden.
Rechte von Flugreisenden

Als Fluggast haben Sie Anspruch auf Informationen im Zusammenhang mit Flügen und Buchungen, der Beschädigung von Gepäck, Verspätungen und Annullierungen, Verweigerung der Beförderung wegen Überbuchung, Schadenersatz bei Unfällen oder Schwierigkeiten bei Pauschalreisen. Diese Rechte gelten für inländische und internationale Linien- und Charterflüge ab Flughäfen in EU-Ländern oder nach EU-Flughäfen ab einem Nicht-EU-Land, wenn diese von einer europäischen Fluggesellschaft durchgeführt werden. Es gibt auch eine EU-weit geltende Liste von Fluggesellschaften, denen es verboten ist, in der EU zu operieren und EU-Flughäfen zu benutzen. Fluggäste mit Behinderungen oder ältere Passagiere haben seit kurzem das Recht auf kostenlose Betreuung an Bord des Flugzeugs und in den Flughäfen in der EU. Bei der Buchung von Flugtickets können Reisende die Preise dank neuer EU-Vorschriften besser vergleichen, denn die Anbieter sind nun verpflichtet, im Endpreis alle Steuern, Gebühren und Zuschläge anzugeben.
Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte zuerst an die Fluggesellschaft oder den Reiseveranstalter. Kommen diese ihren Verpflichtungen nicht nach, können Sie sich an die zuständige Luftfahrtorganisation Ihres Landes wenden. Rufen Sie die gebührenfreie Europe-Direkt-Nummer 00 800 6 7 8 9 10 11 an, um Angaben über die zuständige Behörde zu erhalten.
Sicherheit an Flughäfen
Um EU-weit ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten, wurden einheitliche Regeln und Standards eingeführt, die sich u. a. auf die Kontrolle von Fluggästen, auf Handgepäck und aufgegebenes Gepäck sowie die Sicherheitskontrollen für Flugzeuge beziehen. Es wurden EU-weit geltende Listen von Gegenständen beschlossen, die auf Flügen von EU-Flughäfen verboten bzw. nicht im Frachtraum zugelassen sind. Informieren Sie sich auch über die neuesten Beschränkungen für das Mitführen von Flüssigkeiten.
Mit dem Zug
Die EU verfügt über ein Schienennetz von 210 000 km für den internationalen Personenverkehr. Auf den 5 000 km Hochgeschwindigkeitsstrecken erreichen die Züge bis zu 320 km/h. Dieses Netz wird um neue Verbindungen erweitert.
Der internationale Bahnverkehr soll ab 2010 wettbewerbsfähiger werden. Ab diesem Zeitpunkt dürfen zugelassene Bahnunternehmen mit Sitz in der EU grenzüberschreitende Personenbeförderungsdienste anbieten. 
Die Rechte der Zugreisenden wurden gestärkt. Sie haben nun Anspruch auf bessere Information, mehr Rechte im Fall von Verspätungen, verpassten Anschlusszügen und Fahrplanstreichungen und mehr Unterstützung für behinderte und ältere Reisende. 
Gesundheit

Zugang zu medizinischer Versorgung

Als EU-Bürger/in haben Sie bei plötzlicher Krankheit oder einem Unfall während eines vorübergehenden Aufenthalts in einem EU-Land sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz Anspruch auf kostenlose oder ermäßigte Versorgung. Diese Regelung gilt nur für Versorgungsleistungen im Rahmen des öffentlichen Gesundheitssystems, für das jedes Land eigene Bestimmungen hat. In manchen Ländern ist die Behandlung kostenlos, in anderen übernehmen Sie einen Teil der Kosten oder müssen zunächst den Gesamtbetrag bezahlen und später die Erstattung beantragen. Bewahren Sie also alle Rechnungen, Rezepte und Quittungen auf.
Die Europäische Krankenversicherungskarte vereinfacht die Verfahren, reduziert den Verwaltungsaufwand und ermöglicht eine raschere Kostenerstattung. Wenn Sie noch nicht im Besitz einer solchen Karte sind, können Sie diese bei ihrer örtlichen Krankenversicherung beantragen. In einigen Ländern befindet sich die Europäische Versicherungskarte auf der Rückseite der nationalen Karte, in anderen Ländern werden separate Karten ausgestellt.
Reisekrankenversicherung

Da nur wenige EU-Länder die vollen Kosten für eine medizinische Behandlung übernehmen, empfiehlt sich möglicherweise der Abschluss einer Reisekrankenversicherung. So wären sie bei Krankheit oder bei einem Unfall im Ausland für zusätzliche Fahrt-, Unterbringungs- und Rückführungskosten versichert.

Arzneimittel

Nehmen Sie die entsprechenden Rezepte mit, wenn Sie auf Ihrer Reise ärztlich verordnete Medikamente mit sich führen. Nehmen Sie aber nur die für Ihren persönlichen Gebrauch erforderliche Menge mit, denn große Mengen können verdächtig erscheinen.

Impfungen

Für Reisen innerhalb der EU sind im Allgemeinen keine Impfungen vorgeschrieben. Es bestehen jedoch Impfvorschriften bzw. -empfehlungen für bestimmte Überseegebiete der EU. Sprechen Sie vor der Abreise mit Ihrem Arzt.
Badegewässer

In der gesamten EU gelten strenge Standards für Badegewässer, was sich bereits ausgezahlt hat, denn die allgemeine Wasserqualität nimmt stetig zu. In einem jährlich von der Europäischen Kommission vorgelegten Bericht sind für Urlauber nützliche Informationen zur Wasserqualität der Küsten- und Binnengewässer Europas enthalten.
Die blaue Flagge an einem Strand oder Yachthafen verweist darauf, dass bestimmte Anforderungen an Wasserqualität, Sicherheit, Dienstleistungs- und Informationsangebot sowie Umweltschutz erfüllt sind. Über 2 700 Strände und Yachthäfen in der EU sind im Jahr 2008/2009 mit der Blauen Flagge ausgezeichnet worden. Diese freiwillige Kampagne wird von der Stiftung für Umwelterziehung in Europa durchgeführt.
Kommunikation

Sprachen

Europa verfügt über einen besonderen Sprachenreichtum. Die wesentlichen Sprachfamilien in der EU sind Germanisch, Romanisch, Slawisch, Baltisch und Keltisch. Neben den 23 Amtssprachen der EU gibt es in Europa noch eine Vielzahl anderer Sprachen.
Viele Europäer sprechen neben ihrer Muttersprache noch mindestens eine andere Sprache und über ein Viertel der Erwachsenen beherrscht mindestens zwei Fremdsprachen. Oft genügen jedoch schon einige Ausdrücke in der Sprache der einheimischen Bevölkerung, um „das Eis zu brechen“. Probieren Sie es auf Ihrer nächsten Auslandsreise doch einfach mal aus! Und so wünschen Sie einen Guten Morgen:
	Bulgarisch
	Dobro utro
	Maltesisch
	L-Għodwa t-Tajba 

	Dänisch
	God morgen
	Niederländisch
	Goedemorgen

	Deutsch
	Guten Morgen
	Polnisch
	Dzień dobry

	Englisch
	Good morning
	Portugiesisch
	Bom dia

	Estnisch
	Tere hommikust
	Rumänisch
	Bună dimineaţa

	Finnisch
	Hyvää huomenta
	Slowakisch
	Dobré ráno

	Französisch
	Bonjour
	Slowenisch
	Dobro jutro

	Griechisch
	Kalimera
	Spanisch
	Buenos días

	Irisch
	Dia dhuit
	Schwedisch
	God morgon

	Italienisch
	Buongiorno
	Tschechisch
	Dobré ráno

	Lettisch
	Labrīt
	Ungarisch
	Jó reggelt

	Litauisch
	Labas rytas
	
	


Telefon

In der gesamten EU gibt es nur eine Vorwahl für Auslandsgespräche, nämlich die 00.

Die Vorwahlen für die einzelnen Länder sind folgende:

A
Österreich
      43
B
Belgien
32
BG
Bulgarien
359
CY
Zypern
357
CZ
Tschechische Republik
420
D
Deutschland
49
DK
Dänemark
45
E
Spanien
34
EST
Estland
372
F
Frankreich
33
FIN
Finnland
358
GB
Vereinigtes Königreich
44
GR
Griechenland
30
H
Ungarn
36
I
Italien
39
IRL
Irland
353
L
Luxemburg
352
LT
Litauen
370
LV
Lettland
371
M
Malta
356
NL
Niederlande
31
P
Portugal
351
PL
Polen
48
RO
Rumänien
40
S
Schweden
46
SK
Slowakei
421
SLO
Slowenien
386
Mobiltelefon

Dank des einheitlichen GSM-Standards können Sie Ihr Handy überall in Europa und in vielen anderen Gegenden der Welt benutzen. Mit der neuen EU-Roamingverordnung wurden Obergrenzen („Eurotarife“) für die Gebühren der Handybenutzung im Ausland festgesetzt. Somit ist mobiles Telefonieren im Ausland wesentlich günstiger geworden – Sie sparen rund 60 %!  Auch das Verschicken einer SMS aus dem Ausland ist jetzt billiger. Sie zahlen nur noch höchstens 11 Cent (ohne MwSt.). 
Maximaler Eurotarif – Roaminggebühr pro Minute in Euro (ohne MwSt.)

	
	Durchschnittliche Gebühren Sommer 2006
	1. Juli 2010
	1. Juli 2011

	Im Ausland getätigte Anrufe
	1,10 
	0,39 
	0,35 

	Im Ausland empfangene Anrufe
	0,58 
	0,15 
	0,11 


Netzbetreiber können diese Tarife auch unterbieten – achten Sie also auf Angebote. Handynutzer erhalten nun automatische Nachrichten über die Kosten für Telefongespräche, SMS und Datenroamingdienste wie Surfen im Internet oder das Herunterladen von Filmen. Ab März 2010 werden die Verbraucher zusätzlich vor bösen Überraschungen beim Erhalt ihrer Abrechnung über Datenroamingdienste geschützt. Sie können im Voraus festlegen, wie viel sie dafür pro Monat maximal ausgeben möchten. Ab Juli 2010 gilt ein Standardlimit von 50 Euro im Monat, sofern der Kunde keinen anderen Betrag angibt.
Auf der Website der Europäischen Kommission (ec.europa.eu/roaming) finden Sie die Eurotarife für alle 27 EU-Länder sowie Links zu den Netzbetreibern. Auch die Tarife für SMS und Datendienstleistungen können Sie hier vergleichen.

Postversand
Briefmarken können nur in dem Land verwendet werden, in dem sie gekauft wurden. Dies gilt auch für auf Euro lautende Briefmarken.

Elektrizität
Die Stromversorgung erfolgt in ganz Europa mit 220-240 V/50 Hz-Wechselstrom. In Irland, Malta, dem Vereinigten Königreich und Zypern werden eckige dreipolige, in allen anderen EU-Ländern zweipolige Stecker verwendet, die jedoch nicht völlig identisch sind. Dennoch dürften Sie Ihren Haartrockner oder Rasierapparat überall benutzen können. Adapter können Sie normalerweise an Flughäfen und in Ferienorten kaufen.
Reisetipps

In Europa gibt es unglaublich viel zu sehen und zu unternehmen. Auf unserer Website zu den interessantesten europäischen Reisezielen www.visiteurope.com oder auf den Internetseiten der offiziellen Fremdenverkehrsämter der einzelnen EU-Länder finden Sie Anregungen und Informationen.

A
Österreich
www.austria.info
B
Belgien
www.visitflanders.com
www.opt.be



BG
Bulgarien
www.bulgariatravel.org
CY
Zypern
www.visitcyprus.com
CZ
Tschechische Republik
www.czechtourism.com
D
Deutschland
www.germany-tourism.de
DK
Dänemark
www.visitdenmark.com
E
Spanien
www.spain.info
EST
Estland
www.visitestonia.com
F
Frankreich
www.franceguide.com
FIN
Finnland
www.visitfinland.com



GB
Vereinigtes Königreich
www.visitbritain.com



GR
Griechenland
www.visitgreece.gr

H
Ungarn
www.hungary.com
I
Italien
www.enit.it



IRL
Irland

www.ireland.ie

" 

www.discoverireland.com


L
Luxemburg
www.visitluxembourg.lu



LT
Litauen

www.lithuaniantravel.com
LV
Lettland
www.latviatourism.lv
M
Malta
www.visitmalta.com
NL
Niederlande

" 

www.holland.com



P
Portugal

" 

www.visitportugal.com



PL
Polen

www.poland.travel
RO
Rumänien
www.romaniatourism.com
S
Schweden

" 

www.visitsweden.com



SK
Slowakei

www.slovakia.travel
SLO
Slowenien
www.slovenia.info
Die Länderabkürzungen entsprechen den Kfz-Länderkennzeichen.

Die EU unterstützt und fördert jedes Jahr zahlreiche kulturelle Projekte und Veranstaltungen überall in Europa. Unter anderem wird eine Kulturhauptstadt Europas ausgewählt. Essen, die ungarische Stadt Pecs und Istanbul teilen sich 2010 den Titel. Die Ruhrmetropole ist unter dem Motto „Essen für das Ruhrgebiet“ Gastgeberin zahlreicher Projekte aus den Bereichen Architektur und städtische Entwicklung, darstellende Künste, Literatur, Geschichte und kreative Industrie. In Pecs, der historischen Universitätsstadt im Süden Ungarns, kommen Kulturreisende in Festivals und Kunstausstellungen, bei klassischer Musik, Folk und Pop, Theater, Tanz, Film und Literaturveranstaltungen auf ihre Kosten. Istanbul bietet 2010 mit Modenschauen und Kostümausstellungen, Makam-Konzerten und Tangowoche, Ramadan-Feiern und einem internationalen Festival für Puppenspiel ein buntes ergänzendes Programm zu seinen prachtvollen Moscheen, Palästen, Museen und Basaren.
Reisezeit
Wetter

In Europa herrscht im Allgemeinen ein gemäßigtes Klima. In der Tabelle sind für die Hauptstädte der EU-Länder die Durchschnittstemperaturen für Januar (Tiefstwerte) und Juli (Höchstwerte) angegeben.




Tiefstwerte

Höchstwerte




Januar

Juli








ºC


ºC
A
Wien
– 4

25
B
Brüssel
– 1

23
BG
Sofia
– 4

27
CY
Nikosia
5

37
CZ
Prag
– 5

23
D
Berlin
– 3

24
DK
Kopenhagen
– 2

22
E
Madrid
2

31
EST
Tallinn
– 10

20
F
Paris
1

25
FIN
Helsinki
– 9

22
GB
London
2

22
GR
Athen
6

33
H
Budapest
– 4

28
I
Rom
5

30
IRL
Dublin
1

20
L
Luxemburg
– 1

23
LT
Vilnius
– 11

23
LV
Rīga
– 10

22
M
Valletta
10

29
NL
Amsterdam
– 1

22
P
Lissabon
8

27
PL
Warschau
– 6

24
RO
Bukarest
– 7

30
S
Stockholm
– 5

22
SK
Bratislava
– 3

26
SLO
Ljubljana
– 4

27
Haustiere

Das Reisen mit Katze oder Hund wurde durch den neuen, bei jedem Tierarzt erhältlichen Reisepass für Haustiere erleichtert. Alle Katzen und Hunde brauchen einen Pass mit einer gültigen Tollwut-Impfbescheinigung. Bis zum 30. Juni 2010 verlangen Irland, Malta, Schweden und das Vereinigte Königreich zusätzlich einen Wirksamkeitsnachweis der Tollwutimpfung.
Ferner ist bei Reisen nach Irland, Malta und in das Vereinigte Königreich eine Zecken- und Bandwurm-Behandlung erforderlich. Finnland und Schweden verlangen eine Bandwurm-Behandlung.

Tiere müssen durch einen elektronischen Mikrochip identifizierbar sein. Übergangsweise ist bis Juli 2011 auch eine deutliche Tätowierung ausreichend, es sei denn, Sie reisen mit Ihrem Tier nach Irland, Malta oder ins Vereinigte Königreich – dort ist der Mikrochip bereits jetzt Vorschrift.
Zeitzonen

(Map)

Sommerzeit

Am 28. März 2010 (Beginn der Sommerzeit) werden die Uhren in der ganzen EU um eine Stunde vorgestellt. Die Sommerzeit endet am 31. Oktober 2010, dann werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt. Die entsprechenden Daten für 2011 sind der 27. März und der 30. Oktober.

Im Notfall
Einheitliche Europäische Notrufnummer: 112 
In allen EU-Ländern sind die Notdienste aus dem Festnetz oder mobil unter der gebührenfreien Nummer 112 zu erreichen.

Bei Verlust oder Diebstahl

Melden Sie jeden Diebstahl der örtlichen Polizei. Wenn Sie vor Gericht oder bei Ihrer Versicherung Ansprüche geltend machen wollen, muss ein Polizeiprotokoll vorliegen. Lassen Sie verlorene oder gestohlene Kredit- oder Bankkarten sofort sperren. Wurde Ihnen der Reisepass gestohlen, verständigen Sie ein Konsulat oder die Botschaft Ihres Heimatlandes sowie die Polizei. Wenn Sie sich außerhalb der EU befinden, können Sie sich an das Konsulat oder die Botschaft jedes anderen EU-Landes wenden, wenn Ihr eigenes Land nicht vertreten ist.
Weitere Informationen über die Europäische Union
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	DIE EU IM INTERNET

Informationen über die Europäische Union sind in allen Amtssprachen abrufbar unter:

europa.eu
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	BESUCHEN SIE UNS!

In ganz Europa gibt es Hunderte von örtlichen EU-Informationszentren. Die Anschrift des nächstgelegenen Zentrums finden Sie unter: europedirect.europa.eu


	[image: image4.jpg]&=




	RUFEN SIE UNS AN ODER SCHREIBEN SIE UNS!

Europe Direct beantwortet Ihre Fragen über die Europäische Union. Sie erreichen diesen Dienst über die gebührenfreie Rufnummer:

00 800 6 7 8 9 10 11 (oder gebührenpflichtig von außerhalb der EU: +32 22999696) bzw. per E-Mail über

europedirect.europa.eu
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	LESENWERTES

Veröffentlichungen über die EU sind nur einen Mausklick entfernt auf der Website des EU Bookshop:

bookshop.europa.eu



Für Auskünfte und Veröffentlichungen über die Europäische Union in deutscher Sprache wenden Sie sich bitten an:

VERTRETUNGEN DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

Vertretung in Deutschland

Unter den Linden 78

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 302280-2000

Internet: eu-kommission.de
E-Mail: eu-de-kommission@ec.europa.eu
Vertretung in Bonn

Bertha-von-Suttner-Platz 2-4

53111 Bonn

DEUTSCHLAND

Tel. +49 228530090

E-Mail: eu-de-bonn@ec.europa.eu
Vertretung in München

Erhardtstraße 27

80469 München

DEUTSCHLAND

Tel. +49 892424480

E-Mail: eu-de-muenchen@ec.europa.eu
Vertretung in Belgien

Rue Archimède 73

1000 Bruxelles

BELGIEN

Tel. +32 22953844

Internet: ec.europa.eu/belgium/
E-Mail: COMM-REP-BRU@ec.europa.eu
Vertretung in Luxemburg

Europahaus

7, rue du Marché-aux-Herbes

1728 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4301-34925

Internet: ec.europa.eu/luxembourg/
E-Mail: comm_rep_lux@ec.europa.eu
Vertretung in Österreich

Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35
1010 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 151618-0

Internet: ec.europa.eu/austria/
E-Mail: comm-rep-vie@ec.europa.eu
BÜROS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Informationsbüro für Deutschland

Europäisches Haus

Unter den Linden 78

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 302280-1000

Internet: europarl.de
E-Mail: EPBerlin@europarl.europa.eu
Informationsbüro München
Erhardtstraße 27
80469 München

DEUTSCHLAND
Tel. +49 892020-8790
Internet: europarl.de
E-Mail: epmuenchen@europarl.europa.eu

Informationsbüro für Belgien

Rue Wiertz 60

1047 Bruxelles

BELGIEN

Tel. +32 22842005

Internet: europarl.europa.eu/brussels/
E-Mail: epbrussels@europarl.europa.eu
Informationsbüro für Luxemburg

Europahaus

7, rue du Marché-aux-Herbes

2929 Luxemburg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4300-22597

Internet: europarl.europa.eu/
E-Mail: epluxembourg@europarl.europa.eu
Informationsbüro für Österreich

Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35
1010 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 151617-0

Internet: europarl.at
E-Mail: EPWien@europarl.europa.eu
Vertretungen der Europäischen Kommission und Büros des Europäischen Parlaments bestehen auch in den übrigen Ländern der Europäischen Union. Delegationen der Europäischen Kommission bestehen in anderen Teilen der Welt.

[image: image6.png]



23
17

